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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schließ-
einrichtung (1) für ein Kraftfahrzeug mit einem Betätigungs-
mittel (23), einem Schloss (1) mit einem Gesperre, aufwei-
send eine Drehfalle und mindestens eine Sperrklinke, wobei
das Betätigungsmittel (23) und das Schloss mit einem Bow-
denzug verbindbar sind und wobei der Bowdenzug (23) ein
Mittel zum aktiven Sperren (8) eines mittels des Bowdenzugs
(7, 7‘) übertragenen Kraft aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Schließeinrichtung für
ein Kraftfahrzeug mit einem Betätigungsmittel, insbe-
sondere einem Außenbetätigungshebel und/oder ei-
nem Innenbetätigungshebel, einem Schloss mit ei-
nem Gesperre, aufweisend eine Drehfalle und min-
destens eine Sperrklinke, wobei der Betätigungshe-
bel und das Schloss mit einem Bowdenzug verbind-
bar sind.

[0002] Ein Schloss für ein Kraftfahrzeug, das auch
Schließsystem genannt wird, werden zum größten
Teil Gesperre eingebaut, die aus einer Drehfalle und
zumindest einer Sperrklinke bestehen. Das Gesper-
re im Schloss wirkt dabei mit einem Schlosshalter zu-
sammen, der entweder an der Karosserie des Kraft-
fahrzeugs oder der Tür, Klappe, Schiebetür, etc. be-
festigt ist. Die Relativbewegung zwischen Schloss-
halter und Drehfalle bewirkt dabei, dass die Drehfalle
verschwenkt wird, und gleichzeitig die Sperrklinke mit
der Drehfalle in Eingriff gelangt.

[0003] Je nach Ausführungsform gibt es ein- oder
zweistufige Gesperre, die dann eine Vorrast- und/
oder eine Hauptrastposition aufweisen. Die Sperrklin-
ke wird dabei bevorzugt federvorgespannt mit der
Drehfalle in Eingriff gebracht. Zum Entsperren, das
heißt zum Lösen der Sperrklinke von der Drehfal-
le wird ein Auslösehebel eingesetzt. Dabei wird die
Sperrklinke derart vom Auslösehebel beaufschlagt,
dass die Sperrklinke außer Eingriff mit der Drehfal-
le gelangt und die Drehfalle sich von der Rastpo-
sition in eine Öffnungsposition bewegt. Die Bewe-
gung der Drehfalle erfolgt hierbei zumeist mittels ei-
nes Federelementes und/oder aufgrund einer Zugbe-
lastung, die aus dem Schlosshalter in Kombination
mit der Türdichtung resultiert.

[0004] Zum Betätigen des Auslösehebels wird ein
Betätigungshebel eingesetzt. Der Betätigungshebel
kann beispielsweise ein Innenbetätigungshebel oder
ein Außenbetätigungshebel sein. Mit Hilfe des Betäti-
gungshebels wird der Auslösehebel bewegt und das
Gesperre entsperrt.

[0005] Zwischen einem Außenbetätigungshebel und
einem Schloss oder einem Innenbetätigungshebel
und dem Schloss werden dazu häufig Bowdenzüge
eingesetzt. Bowdenzüge bieten den Vorteil, dass die-
se flexibel einsetzbar sind und dass hohe Kräfte si-
cher und mit geringen Verlusten übertragbar sind.

[0006] Zur Erhöhung der Sicherheit in Kraftfahrzeu-
gen kommen Systeme zum Einsatz, die mit Massen-
trägheitselementen ausgestattet sind. Dabei wirken
die Massenträgheitselemente einem externen Impuls
entgegen und verhindern dabei, dass zum Beispiel ei-
ne Seitentür eines Kraftfahrzeugs unbeabsichtigt ge-
öffnet wird. Ein Impuls kann beispielsweise durch ei-

nen Zusammenstoß in das Fahrzeug eingeleitet wer-
den. Wird beispielsweise bei einem Seitenaufprall ein
Impuls in das Kraftfahrzeug derart eingeleitet, dass
zum Beispiel ein Türgriff einer Seitentür beschleunigt
wird, so kann die Auslenkung des Türgriffs bewirken,
dass der Betätigungshebel aktiviert wird und das Ge-
sperre öffnet, wodurch es zu einem unbeabsichtigten
Öffnen der Seitentür kommen kann. Um derartige un-
gewollte Ereignisse zu verhindern, sind massenträg-
heitsbasierte Schließsystem bekannt geworden, die
die einem unbeabsichtigten Öffnen eines Türschlos-
ses entgegenwirken.

[0007] Aus der DE 20 2013 104 118 U1 ist ein
Kraftfahrzeugtürschloss bekannt, das mit einer Mas-
senträgheitssperre versehen ist. Das Kraftfahrzeug-
schloss umfasst eine Verriegelungsanordnung, wel-
ches mit einem Steuerhebel und einem Kupplungs-
element ausgestattet ist. Dabei ist das Kupplungs-
element mit einer Federanordnung ausgelegt. Bei
einem unbetätigten Betätigungshebel verriegelt die
Verriegelungsanordnung bzw. wird erst bei einer Be-
tätigung des Betätigungshebels federgetrieben ent-
riegelt. Kommt es bei der Betätigung des Betäti-
gungshebels zu einer Betätigungsgeschwindigkeit,
die oberhalb einer vorbestimmten Grenzgeschwin-
digkeit liegt, so sorgt die Massenträgheit des Steuer-
hebels dafür, dass die Betätigung des Betätigungs-
hebels verzögert erfolgt.

[0008] Darüber hinaus ist aus der
DE 20 2012 007 312 U1 ein Kraftfahrzeugschloss
mit einem Betätigungshebel und einer Kupplungsan-
ordnung bekannt. Der Betätigungshebel wirkt mit der
Kupplungsanordnung derart zusammen, dass der
fragliche Betätigungshebel die eingekuppelte Kupp-
lungsanordnung auskuppelt und die ausgekuppel-
te Kupplungsanordnung im ausgekuppelten Zustand
belässt.

[0009] Kommt es im Falle eines Unfalls zu einer
Betätigung des Betätigungshebels mit einer Betä-
tigungsgeschwindigkeit oberhalb einer bestimmten
Grenzgeschwindigkeit, so führt der Betätigungshebel
wegen des trägheitsbedingt verzögerten Einkuppelns
der Kupplungsanordnung einen Leerhub aus.

[0010] Aus der DE 10 2014 001 490 A1 ist ein
massenträgheitsbasiertes Betätigungssystem für ei-
nen Auslösehebel bekannt geworden. Dabei wirkt der
Betätigungshebel mit einem Kupplungshebel zusam-
men, der schwenkbeweglich auf dem Auslösehebel
montiert ist. Dabei greift eine auf dem Betätigungshe-
bel sitzende Feder auf den Kupplungshebel ein und
ermöglicht somit, dass der Kupplungshebel bei einer
Betätigung des Betätigungshebels einkuppelt. Im ein-
gekuppelten Zustand lässt sich das Gesperre mittels
des Auslösehebels entsperren. Zusätzlich ist ein Ver-
riegelungshebel vorgesehen, mittels dem der Kupp-
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lungshebel wie auch im Falle eines trägheitsbeding-
ten Unfalles auskuppelbar ist.

[0011] Ein weiteres massenträgheitsbasiertes Fließ-
system in einem Schloss für ein Kraftfahrzeug mit
einem separaten Massenträgheitselement ist aus
der DE 10 2014 002 581 A1 bekannt geworden.
Ein Kupplungshebel ist auf einem Betätigungshebel
montiert und liegt federvorgespannt in einer Position,
bei der der Kupplungshebel bei einem Betätigen des
Betätigungshebels in Eingriff mit dem Auslösehebel
gelangt.

[0012] Im Falle einer Überschreibung einer Grenz-
geschwindigkeit der Betätigung des Betätigungshe-
bels wirkt ein Sperrhebel auf das Kupplungsglied, so
dass das Kupplungsglied außer Eingriff mit dem Aus-
lösehebel gelangt. Der Sperrhebel wiederum liegt fe-
dervorgespannt am Auslösehebel an und kann der
Bewegung des Betätigungshebels folgen, wenn der
Betätigungshebel mit einer normalen Betätigungsge-
schwindigkeit betätigt wird. Im Falle eines Unfalls und
somit einer überhöhten Geschwindigkeit des Betä-
tigungshebels kann der Steuerhebel durch den mit
dem Steuerhebel im Eingriff befindlichen Massen-
trägheitselement der Bewegung des Betätigungshe-
bels nicht folgen und gelangt mit dem Kupplungshe-
bel in Eingriff. Der Steuerhebel bewirkt dann, dass
der Kupplungshebel ausgelenkt wird. Ein Verriegeln
des Auslösemechanismusses für das Schloss kann
hierbei dadurch erfolgen, dass beispielsweise das
Massenträgheitselement im ausgelenkten Zustand,
in dem der Steuerhebel mit dem Kupplungshebel in
Eingriff ist, fixiert wird, so dass auch bei einem wei-
teren Betätigen des Betätigungshebels kein Entsper-
ren des Gesperres erfolgen kann.

[0013] Die aus dem Stand der Technik bekannten
Sicherungssysteme basieren zumeist darauf, dass
das Kupplungsglied mittels eines Federelementes
gesteuert wird. Federelemente können bedingt durch
Werkstoffeigenschaften und Herstellungsverfahren
starke Schwankungen in den Federkonstanten auf-
weisen. Eine definierte Auslegung der Federn be-
darf daher einem großen Aufwand. Darüber hinaus
ist ein Steuern mittels eines Federelements auch
stets mit Unsicherheiten verbunden, da auch zum
Beispiel Temperaturschwankungen die Federeigen-
schaften beeinflussen können.

[0014] Aufgabe der Erfindung ist es, ein massenträg-
heitsbasiertes Betätigungssystem für ein Schließsys-
tem eines Kraftfahrzeugs bereitzustellen, mit dem
eine definierte Steuerung des Kupplungsverhaltens
in einem Betätigungsstrang einer Schließeinrichtung
eines Kraftfahrzeugschlosses bereitgestellt werden
kann. Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesserte
Schließeinrichtung für ein Kraftfahrzeug bereitzustel-
len. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Erfindung, ei-
ne konstruktiv einfache und kostengünstige Möglich-

keit zur Sicherung einer Schließeinrichtung im Falle
eines Unfalls bereitzustellen.

[0015] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß durch die Merkmale des unabhängigen Patent-
anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben. Es
wird darauf hingewiesen, dass die im Folgenden be-
schriebenen Ausführungsbeispiele nicht beschrän-
kend sind, es sind vielmehr beliebige Variationsmög-
lichkeiten der in der Beschreibung, den Unteransprü-
chen und den Zeichnungen beschriebenen Merkma-
le möglich.

[0016] Gemäß dem Patentanspruch 1 wird die Auf-
gabe der Erfindung dadurch gelöst, dass ein Schließ-
einrichtung für ein Kraftfahrzeug mit einem Betäti-
gungsmittel, insbesondere einem Außenbetätigungs-
hebel und/oder einem Innenbetätigungshebel, einem
Schloss mit einem Gesperre bereit gestellt wird, auf-
weisend eine Drehfalle und mindestens eine Sperr-
klinke, wobei der Betätigungshebel und das Schloss
mit einem Bowdenzug verbindbar sind und wobei der
Bowdenzug ein Mittel zum aktiven Sperren eines mit-
tels des Bowdenzugs übertragenen Kraft aufweist.
Durch die erfindungsgemäße Ausbildung eines Bow-
denzugs mit einem Mittel zum aktiven Sperren, ist
nun die Möglichkeit geschaffen, in den Übertragungs-
weg zwischen Schloss und Betätigungsmittel unmit-
telbar einzugreifen.

[0017] Die Schließeinrichtung weist ein Betätigungs-
mittel, mindestens einen Bowdenzug und ein Kraft-
fahrzeugschloss auf, wobei in den Bowdenzug ei-
ne Funktionseinheit zum Sperren einer Übertragung
der Kraft mittels des Bowdenzugs eingefügt ist. Da-
bei kann die das Massenträgheitselement enthalten-
den Funktionseinheit an einer beliebigen Stelle des
Bowdenzugs eingebaut sein. Der Bowdenzug, bezie-
hungsweise die Bowdenzugseele und der Bowden-
zugmantel werden dazu in ihrer Wirkungskette unter-
brochen und die Funktionseinheit eingeführt.

[0018] In einer Ausführungsform wird dann ein Vor-
teil erzielt, wenn die Schließeinrichtung einen Aus-
lösehebel, einen Betätigungshebel und einen Kupp-
lungshebel aufweist, wobei der Auslösehebel mit-
tels des Kupplungshebels mit dem Betätigungshebel
kuppelbar ist und der Kupplungshebel mittels einer
Steuerkurve führbar ist. Durch die erfindungsgemäße
Ausbildung einer Steuerkurve, in der der Kupplungs-
hebel führbar ist, ist nun die Möglichkeit geschaffen,
den Kupplungshebel unabhängig vom Eingriff mit ei-
nem Federelement zu führen und somit eine defi-
nierte Bewegung des Kupplungshebels zwangswei-
se herbeizuführen.

[0019] Eine Zwangsführung des Kupplungshebels
beinhaltet eine definierte Lageregelung des Kupp-
lungshebels zu jedem Zeitpunkt, was wiederum ein
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hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität beinhal-
tet. Insbesondere können durch eine Zwangsfüh-
rung des Kupplungshebels in einer Steuerkurve gro-
ße Kräfte übertragen werden, so dass auch bei einem
langsamen aber mit hoher Kraft ausgeführten Betäti-
gung des Betätigungshebels es nicht zu einer Fehl-
funktion kommen kann. Insbesondere ist das Kupp-
lungsglied zu jedem Zeitpunkt in einer definierten Po-
sition und durch die Ausbildung der Steuerkurve an
die unterschiedlichen Einsatzgebiete der Schließein-
richtung im Kraftfahrzeug anpassbar.

[0020] Die Schließeinrichtung für ein Kraftfahrzeug
umfasst auch solche Schließeinrichtungen, die zum
Beispiel in Schiebetüren, Heckschlössern, Seiten-
türen, Klappen oder auch Abdeckungen, wie bei-
spielsweise einer Verdeckhaube, zum Einsatz kom-
men. Dabei umfasst die Schließeinrichtung üblicher-
weise einen Bowdenzug, ein Betätigungsmittel und
ein Schloss mit einem Gesperre bestehend aus ei-
ner Drehfalle und zumindest einer Sperrklinke. Das
Gesperre kann dabei mit einer Vorrast und/oder ei-
ner Hauptrast ausgebildet sein, wobei ein oder zwei
Sperrklinken zum Einsatz kommen können.

[0021] Ein Auslösehebel ist der Hebel, der unmit-
telbar auf das Gesperre einwirkt. Dabei wirkt der
Auslösehebel auf die Sperrklinke und löst die Sperr-
klinke aus dem Eingriff mit der Drehfalle. Zwischen
dem Betätigungshebel und dem Auslösehebel wirkt
ein Kupplungshebel. Bei einem Betätigen des Be-
tätigungshebels und vorzugsweise des Außenbetä-
tigungshebels kommt der Kupplungshebel mit dem
Auslösehebel in Kontakt und ermöglicht somit ein
Betätigen des Auslösehebels, wodurch das Gesper-
re entsperrbar ist. Dabei wird der Kupplungshebel
in einer Steuerkurve geführt, so dass eine definierte
Ausrichtung des Kupplungshebels auf den Auslöse-
hebel ermöglichbar ist. Einerseits kann die Ausrich-
tung des Kupplungshebels gesteuert werden, dar-
über hinaus kann auch das Auslenkungsverhalten
des Kupplungshebels durch Verlauf der Kontur ein-
gestellt werden. Dabei ist es möglich, den Auslen-
kungswinkel wie auch die Auslenkgeschwindigkeit
des Kupplungshebels durch den Verlauf der Kontur
zu steuern. Je nach vorhandenem Weg beim Betä-
tigen des Betätigungshebels kann somit die Bewe-
gung des Kupplungshebels einstellbar sein.

[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist der Kupplungshebel schwenkbar im Be-
tätigungshebel gelagert. Die Aufnahme des Kupp-
lungshebels im Betätigungshebel und insbesondere
im Außenbetätigungshebel bietet den Vorteil, dass
mit einer geringen Anzahl von Bauteilen ein Kup-
peln des Betätigungshebels mit dem Auslösehebel
ermöglichbar ist. Darüber hinaus ist die Übertragung
der Bewegung vom Betätigungshebel auf den Aus-
lösehebel unmittelbar möglich. Die schwenkbewegli-
che Lagerung des Kupplungshebels im Betätigungs-

hebel ermöglicht es hierbei, dass der Kupplungs-
hebel einerseits im Betätigungshebel lagerbar und
gleichzeitig durch die Steuerkurve führbar ist.

[0023] Ist der Kupplungshebel mittels eines Steuer-
hebels führbar, so ergibt sich eine weitere vorteilhafte
Ausführungsform der Erfindung. Die Aufnahme des
Kupplungshebels bzw. das Führen des Kupplungs-
hebels in einem Steuerhebel ermöglicht es hierbei,
dass die Steuerkurve den Bewegungen des Betäti-
gungshebels folgen kann. Die Steuerkurve ist somit
gemeinsam mit dem Betätigungshebel und im Eingriff
mit dem Kupplungshebel gemeinsam mit dem Kupp-
lungshebel bewegbar. Aus dieser Anordnung wird er-
sichtlich, dass der Steuerhebel als Steuerglied fun-
gieren kann, wenn der Steuerhebel eine Relativbe-
wegung zum Betätigungshebel vollführt.

[0024] Bei einer normalen Betätigung des Betäti-
gungshebels folgt der Steuerhebel durch den Ein-
griff einer Feder zwischen Betätigungshebel und
Steuerhebel der Bewegung des Betätigungshebels.
Der Kupplungshebel ist im Betätigungshebel gela-
gert und folgt der Bewegung des Betätigungshebels.
Wird der Betätigungshebel im Normalbetrieb mit ei-
ner der Betätigung zuordbaren Geschwindigkeit be-
wegt, so folgt der Steuerhebel der Bewegung des Be-
tätigungshebels. Die zwischen dem Steuerhebel und
dem Betätigungshebel wirkende Feder ist so aus-
gelegt, dass eine übereinstimmende Bewegung zwi-
schen Steuerhebel und Betätigungshebel im Normal-
betrieb erfolgt.

[0025] Lediglich im Falle einer überhöhten Ge-
schwindigkeit des Betätigungshebels, wie sie bei-
spielsweise im Falle eines Unfalls erfolgen kann, wird
der Betätigungshebel derart start beschleunigt, dass
es zu einer Relativbewegung zwischen Steuerhebel
und Betätigungshebel kommt. Eine Relativbewegung
zwischen Steuerhebel und Betätigungshebel bedingt
dann, dass der Kupplungshebel in der Steuerkurve
des Steuerhebels geführt und durch die Geometrie
der Kontur des Steuerhebels auslenkbar ist. Das Aus-
lenken des Kupplungshebels bedingt hierbei, dass
der Kupplungshebel außer Eingriff mit dem Auslöse-
hebel gelangt. Der Bowdenzug wird in seiner Betä-
tigung blockiert und somit bleibt das Gesperre ge-
sperrt.

[0026] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ergibt sich dann ein Vorteil, wenn der Steuer-
hebel zumindest mit dem Betätigungshebel in einer
gemeinsamen Achse gelagert ist. Eine gemeinsame
Lagerung des Steuerhebels und des Betätigungshe-
bels ermöglicht eine konstruktiv günstige Auslegung,
die einen geringen Platzbedarf benötigt. Darüber hin-
aus sind durch die gemeinsamen Lagerungen die Be-
tätigungswege und Hebelmomente leicht aufeinan-
der abstimmbar. Insbesondere die zu übertragenden
Kräfte, die einerseits zum Auslösen des Gesperres
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benötigt werden und darüber hinaus ein Steuern der
Bewegung des Kupplungshebels zur Verfügung ge-
stellt werden können, sind leicht einstellbar.

[0027] Wirkt der Steuerhebel mit einem Massenträg-
heitshebel zusammen, so ergibt sich eine weitere vor-
teilhafte Ausgestaltung der Erfindung. Ein Massen-
trägheitshebel ist ein Hebel, der schwenkbar gelagert
im Kraftfahrzeugschloss aufgenommen ist und einem
Impuls aus einem Unfall entgegenwirkt. Dabei ist das
Massenträgheitselement bevorzugt als Hebel ausge-
bildet und mittig gelagert.

[0028] Dabei kann eine symmetrische Lastvertei-
lung um den Schwenkpunkt vorteilhaft sein. Der Steu-
erhebel ist mit dem Massenträgheitshebel unmittel-
bar im Eingriff.

[0029] Wie bereits vorstehend erläutert, kommt es
bei einer Relativbewegung zwischen dem Betäti-
gungshebel und dem Steuerhebel zu einer Auslen-
kung des Kupplungshebels. Durch die träge Masse
des Massenträgheitshebels wird der Steuerhebel in
seinem Trägheitsverhalten unterstützt, so dass eine
weitere Sicherheit gegeben ist, um im Falle eines Un-
falls den Steuerhebel in seiner Position zu halten.

[0030] Wirkt dabei der Massenträgheitshebel dem
Impuls des Aufschlags entgegen, so verharrt der
Massenträgheitshebel in seiner Position und hält den
Steuerhebel entgegen der Auslenkung des Betäti-
gungshebels in seiner Ausgangsstellung. Somit wird
lediglich der Betätigungshebel durch zum Beispiel
einen bewegten Türgriff ausgelenkt und der Steu-
erhebel verharrt in seiner Ausgangsstellung. Bei ei-
nem Betätigen des Betätigungshebels folgt der Kupp-
lungshebel durch seine Lagerung im Betätigungshe-
bel der Bewegung des Betätigungshebels, wobei der
Kupplungshebel durch die Steuerkurve des Steuer-
hebels geführt wird und entsprechend auslenkbar ist.
Das Betätigen des Betätigungshebels im Unfallfalle
hat somit keine Auswirkung auf den Auslösehebel, so
dass die Schließeinrichtung auch im Falle eines Un-
falls geschlossen bleibt.

[0031] Ist der Steuerhebel in einer Steuerkontur des
Massenträgheitshebels geführt, ergibt sich eine wei-
tere Ausführungsform der Erfindung. Durch eine un-
mittelbare Führung des Steuerhebels in einer Kon-
tur des Massenträgheitshebels ergibt sich eine vor-
teilhafte konstruktive Lösung, die mit einer minimalen
Anzahl an Bauteilen ausgestattet ist.

[0032] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn der
Steuerhebel derart in die Kontur des Massenträg-
heitshebels eingreift, dass ein Angriffspunkt des
Steuerhebels in die Steuerkontur nah am Schwenk-
punkt des Massenträgheitshebels angeordnet ist.
Durch einen Angriffspunkt bzw. eine Führung des
Steuerhebels im Massenträgheitshebel in der Nä-

he des Schwenkpunktes des Massenträgheitshebels
steht dem Steuerhebel eine hohe Massenträgheit im
Falle eines Unfalls entgegen. Insbesondere in dem
Fall, in dem eine symmetrische Massenverteilung um
den Drehpunkt des Massenträgheitshebels vorliegt,
kann im Falle eines Unfalls der Massenträgheitshebel
dem Steuerhebel ein maximales Trägheitsmoment
entgegenstellen.

[0033] In vorteilhafter Weise erstreckt sich die Steu-
erkontur von einem etwa mittig gelegenen Schwenk-
punkt des Massenträgheitshebels bis ein radiales En-
de des Massenträgheitshebels. Hierdurch ergibt sich
eine weitere vorteilhafte Form der Steuerkontur, da
einerseits der Massenträgheitshebel dem Steuerhe-
bel im Falle eines Unfalls ein maximales Trägheits-
moment entgegenstellen kann, wohingegen bei ei-
nem normalen Betätigen des Betätigungshebels der
Steuerhebel entlang der Steuerkontur im Massen-
trägheitshebel mit steigender Auslenkung des Be-
tätigungshebels ein geringeres Moment aufbringen
muss, um den Massenträgheitshebel auszulenken.
Hierdurch wird eine Kraftübertragung mittels des
Bowdenzugs zur Betätigung des Schlosses erleich-
tert. Die vorteilhafte Ausgestaltung der Steuerkon-
tur entlang der Erstreckung des Massenträgheitshe-
bels wirkt sich somit positiv auf das Verhalten im
Unfall und gleichzeitig bei der Normalbetätigung der
Schließeinrichtung aus.

[0034] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungsform
der Erfindung ergibt sich dann, wenn der Steuerhe-
bel ein Eingriffsmittel, insbesondere eine Verlänge-
rung, aufweist, wobei bei einer Betätigung des Ein-
griffsmittels der Kupplungshebel außer Eingriff mit
dem Auslösehebel bringbar ist. Der Steuerhebel kann
ein Eingriffsmittel aufweisen, in die zum Beispiel ein
Zentralverriegelungselement des Schlosses eingrei-
fen kann. In vorteilhafter Weise kann das Eingriffsmit-
tel zum Beispiel als eine Verlängerung ausgebildet
sein, die aus dem Steuerhebel herausragt. Das Ein-
griffsmittel kann aber auch aus einer Öffnung, einer
Vertiefung oder einer sonstigen geometrischen Ge-
staltung ausgebildet sein, in die ein Mittel zur zentra-
len Verriegelung eingreifen kann und den Steuerhe-
bel in seiner Lage fixiert. Durch das Fixieren des Ein-
griffsmittels und somit des Steuerhebels kann zwar
der Betätigungshebel bzw. der Außenbetätigungshe-
bel betätigt werden, durch das Festhalten bzw. Fixie-
ren des Steuerhebels wird der Kupplungshebel aber
durch die Steuerkurve in dem Steuerhebel hindurch
bewegt und außer Eingriff mit dem Auslösehebel ge-
bracht. Hierdurch kann mit einfachsten konstruktiven
Mitteln ein Verriegelungselement bereitgestellt wer-
den, das auf die vorhandenen Elemente des Fließ-
systems und insbesondere dem Steuerhebel zugreift.
Durch das Positionieren des Steuerhebels ist somit
ein Verriegeln ermöglichbar.
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[0035] In vorteilhafter Weise ist das Eingriffsmittel
als Verlängerung an den Steuerhebel zum Beispiel
einstückig anformbar. Es ist aber selbstverständlich
auch vorstellbar, den Steuerhebel in anderer kraft-
schlüssiger und/oder formschlüssiger Form zu fixie-
ren, so dass ein Bewegen des Steuerhebels unter-
bindbar ist.

[0036] Ist das Eingriffsmittel elektrisch betätigbar, so
ergibt sich eine weitere vorteilhafte Ausgestaltungs-
form der Erfindung. Eine elektrische Betätigung bie-
tet den Vorteil eines hohen Komforts für den Bedie-
ner, so dass der Steuerhebel zum Beispiel im Rah-
men einer Zentralverriegelung des Fahrzeugs elek-
trisch ansteuerbar bzw. positionierbar bzw. fixierbar
ist. Somit kann die Funktionseinheit der Schließein-
richtung selbst als Zentralverriegelung dienen.

[0037] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ragt zumindest ein Teil des Kupplungshebels in
eine Öffnung des Betätigungshebels hinein und ist in
der Öffnung führbar. In einer Normalbetätigung des
Betätigungshebels, das heißt bei einer Betätigung
des Betätigungshebels mit einer normalen Öffnungs-
geschwindigkeit für das Schloss, liegt der Kupplungs-
hebel an einem Ende des Betätigungshebels zum
Beispiel federvorgespannt an. Wird nun der Steuer-
hebel fixiert, das kann einerseits über das Eingriffs-
mittel und eine Zentralverriegelung oder aber durch
das Massenträgheitselement erfolgen, so verfährt
der Kupplungshebel in der Steuerkurve des Steuer-
hebels, wobei der Kupplungshebel verschwenkt wird.
Um ein Verschwenken des Kupplungshebels im Be-
tätigungshebel zu ermöglichen, ist der Kupplungshe-
bel in der Öffnung des Betätigungshebels führbar.

[0038] Das Führen des Kupplungshebels unmittel-
bar im Betätigungshebel bietet eine weitere Möglich-
keit, um eine möglichst konstruktive einfache und
somit kostengünstige Möglichkeit zur Führung des
Kupplungshebels bei voller Funktionalität zu ermögli-
chen. Der Aufbau der ineinander greifenden Führun-
gen von Massenträgheitshebel, Steuerhebel, Kupp-
lungshebel und Betätigungshebel bietet eine Vielzahl
von Vorteilen für die Funktionalität und bietet gleich-
zeitig die Möglichkeit, alle funktionalen Vorteile zu
nutzen bei geringstmöglicher Anzahl von Bauteilen
und konstruktiv günstigem Aufbau.

[0039] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tungsform der Schließeinrichtung sind der Betäti-
gungshebel, der Steuerhebel und der Auslösehebel
auf einer gemeinsamen Achse und/oder Führung ge-
lagert. Die gemeinsame Aufnahme der Hebel bie-
tet den Vorteil, dass die Funktionseinheit kleinstbau-
end ausgebildet sein kann, so dass mit minimalem
Platzbedarf im Kraftfahrzeug, zum Beispiel in einer
Seitentür oder einer Schiebetür, ein hohes Maß an
Funktionalität realisierbar ist. Dabei können die He-
bel auf einer gemeinsamen Achse und/oder einer

Führung oder Aufnahme des jeweiligen anderen He-
bels aufgenommen oder gelagert sein. Insbesonde-
re bietet die Aufnahme der Hebel auf einer gemein-
samen Achse den Vorteil, dass insbesondere für das
Zusammenspiel zum Beispiel zwischen Steuerhebel
und Betätigungshebel günstige Eingriffsverhältnisse
zum Beispiel für die zwischen dem Steuerhebel und
dem Betätigungshebel wirkende Feder.

[0040] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert. Es gilt jedoch der Grundsatz, dass die Ausfüh-
rungsbeispiele die Erfindung nicht beschränken, son-
dern lediglich vorteilhafte Ausgestaltungsformen dar-
stellen. Die dargestellten Merkmale können einzeln
oder in Kombination mit weiteren Merkmalen der Be-
schreibung wie auch den Patentansprüchen einzeln
oder in Kombination ausgeführt werden.

[0041] Es zeigt:

[0042] Fig. 1 eine prinzipielle Darstellung einer
Schließeinrichtung eines Kraftfahrzeuges mit den zur
Erläuterung der Erfindung wesentlichen Bestandtei-
len. Die Darstellung zeigt die Funktionseinheit in ei-
ner Ausgangsstellung, das heißt im unbetätigten Zu-
stand,

[0043] Fig. 2 die Rückansicht der Funktionseinheit
gemäß der Fig. 1 im unbetätigten Zustand, das heißt
einer Ausgangsstellung,

[0044] Fig. 3 eine Vorderansicht auf die Funktions-
einheit des Schlosses bei einer normalen Betätigung
des Bowdenzugs und

[0045] Fig. 4 eine Vorderansicht auf die Funktions-
einheit bei einer stark beschleunigten Bewegung des
Betätigungshebels, bei der das Massenträgheitsele-
ment ein Übertragen der Kraft mittels des Bowden-
zugs verhindert.

[0046] In der Fig. 1 ist eine prinzipielle Darstel-
lung auf eine Schließeinrichtung 1 eines Kraftfahr-
zeugs wiedergegeben. Die Funktionseinheit 8 in der
Schließeinrichtung 1 ist lediglich als Strichlinie ange-
deutet. Die Funktionseinheit 8 umfasst einen Betäti-
gungshebel 2, einen Kupplungshebel 3, einen Steu-
erhebel 4, einen Massenträgheitshebel 5 und einen
Auslösehebel 6. Auf die weiteren Bestandteile der
Schließeinrichtung 1 wird aufgrund einer Übersicht-
lichkeit verzichtet, so dass lediglich die zur Erläute-
rung der Funktion der Erfindung bedingten Bestand-
teile der Schließeinrichtung 1 wiedergegeben sind.

[0047] Die Fig. 1 zeigt die Funktionseinheit 8 in ei-
nem unbetätigten Zustand. Zur Betätigung des Be-
tätigungshebels 2 wird der Betätigungshebel 2 zum
Beispiel mittels eines Bowdenzugs 7 in Richtung des
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Pfeils P1 im Uhrzeigersinn betätigt. Bei einem Betä-
tigen des Betätigungshebels 2 würde der im Betäti-
gungshebel 2 gelagerte Kupplungshebel 3 über seine
im Betätigungshebel 2 gelagerte Achse 9 mitbewegt.

[0048] Der Kupplungshebel 3 wiederum weist einen
in der Fig. 2 besser ersichtlichen Zapfen 10 auf, mit
dem der Kupplungshebel 3 in die Steuerkurve 11 des
Steuerhebels 4 eingreift. Bei einer Betätigung des Be-
tätigungshebels 2 in Richtung des Pfeils P1 nimmt
somit der Betätigungshebel 2 den Steuerhebel 4 mit.
Dabei wirkt ein Federelement 12 zwischen dem Be-
tätigungshebel 2 und dem Steuerhebel 4. Das Fe-
derelement 12 hält den Steuerhebel 4 in seiner Aus-
gangslage, so dass zu einer Relativbewegung zwi-
schen dem Betätigungshebel 2 und dem Steuerhe-
bel 4 das Federelement 12 mit einer Relativkraft zwi-
schen dem Steuerhebel 4 und dem Betätigungshebel
2 wirkt. Um eine Relativbewegung zwischen dem Be-
tätigungshebel 2 und dem Steuerhebel 4 herzustel-
len, ist somit die Federkraft des Federelements 12,
das insbesondere eine Spiralfeder oder eine Schen-
kelfeder sein kann, zu überwinden.

[0049] Wirkt der Zapfen 10 des Kupplungshebels 3
mit dem Steuerhebel 4 zusammen, so wirkt der Steu-
erhebel 4 wiederum mittels eines Führungszapfens
13 mit dem Massenträgheitshebel 5 zusammen. Da-
zu greift der Führungszapfen 13 in eine Steuerkurve
14 des Massenträgheitshebels 5 ein. Wie deutlich in
der Fig. 2 zu erkennen ist, ist der Führungszapfen
13 in der Steuerkurve 14 radial, das heißt auf einer
als Kreisbahn um den Lagerpunkt des Steuerhebels
4 beschreibbaren Bahn herum, nach außen führbar
oder schwenkbar. Der Massenträgheitshebel 5 ist um
seine Achse 15 herum schwenkbar in der Funktions-
einheit 8 aufgenommen. Dabei weist der Massenträg-
heitshebel 5 bevorzugt eine in Bezug auf die Achse
15 bezogene ausgeglichene Massenverteilung auf.
Mit anderen Worten ist der Massenträgheitshebel 5
um die Achse 15 herum massenausgeglichen. Eine
ausgeglichene Massenbilanz in Bezug auf die Achse
15 bietet den Vorteil, dass keine Eigenschwingungen
aufgrund von Erschütterungen im Kraftfahrzeug ent-
stehen können bzw. größtenteils unterbunden wer-
den können.

[0050] Bei einer Betätigung des Betätigungshebels
2 wird folglich der Kupplungshebel 3 betätigt und in
dem Fall, in dem der Betätigungshebel mit einer nor-
malen Geschwindigkeit betätigt wird, folgt der Steuer-
hebel 4 der Bewegung des Betätigungshebels 2. Dies
hat zur Folge, dass der Kupplungshebel 3 seine Ori-
entierung in der Funktionseinheit 8 beibehält. Ein ra-
diales Ende 16 des Kupplungshebels 3 kommt dann
mit einer Anschlagkante 17 des Auslösehebels 6 in
Eingriff. Ein derartiger Eingriff zwischen dem radialen
Ende 16 des Kupplungshebels 3 mit der Anschlag-
kante 17 ist in der Fig. 3 als normale Betätigung des
Schlosses wiedergegeben. Mit anderen Worten kann

eine Bewegung auf den Auslösehebel 6 übertragen
werden.

[0051] Bei einer Betätigung des Auslösehebels 6,
wie in der Fig. 3 dargestellt, vollführt der Auslösehe-
bel 6 eine Bewegung in Richtung des Pfeils P2, wo-
durch ein Auslösearm 18 in Richtung des Pfeils 3 ver-
schwenkt wird.

[0052] In der Fig. 4 ist nun der Fall dargestellt, bei
dem der Betätigungshebel 2 mit einer überhöhten
Geschwindigkeit in Richtung des Pfeils P1 um die
Achse 9 herum im Uhrzeigersinn verdreht wird. Eine
überhöhte Geschwindigkeit, die zu einem zu schnel-
len Bewegen des Betätigungshebels 2 über eine
Grenzgeschwindigkeit hinweg führt, führt dazu, dass
einerseits das Federelement 12 auslenkbar ist und
gleichzeitig dazu, dass das Massenträgheitselement
5 der beschleunigten Bewegung des Betätigungshe-
bels 2 nicht folgen kann.

[0053] Der Kupplungshebel 3 ist im Betätigungshe-
bel 2 gelagert und muss der Bewegung des Betä-
tigungshebels 2 folgen. Da aber der Steuerhebel 4
in seiner Ausgangsstellung verharrt, wird der Zap-
fen 10 des Kupplungshebels 3 in der Steuerkurve
11 des Steuerhebels 4 geführt. Dadurch verschwenkt
der Kupplungshebel 3 in der Fig. 4 im Gegenuhrzei-
gersinn und gelangt außer Eingriff mit dem Auslöse-
hebel 6. Wie deutlich in der Fig. 4 zu erkennen ist,
gelangt das radiale Ende 16 des Kupplungshebels 3
außer Eingriff mit der Anschlagkante 17 des Auslöse-
hebels 6. Der Auslösehebel 6 verbleibt in seiner Aus-
gangsstellung, so dass der Auslösearm 18 nicht in
Kontakt mit dem Gesperre 7 bringbar ist. Bei dieser
Bewegung bewegt sich der Kupplungshebel 3 eben-
falls in der Öffnung 19 des Betätigungshebels 2.

[0054] Um den Kupplungshebel 3 außer Eingriff mit
dem Auslösehebel 6 zu bringen, weist der Steuerhe-
bel 4 darüber hinaus ein Eingriffsmittel 20 auf, das in
dieser Ausführungsform als Verlängerung 20 ausge-
bildet ist. Wird nun im Schloss 1 zum Beispiel mit ei-
nem Hebel 21, der auch als Verriegelungshebel 21
bezeichenbar ist mit der Verlängerung 20 in Eingriff
gebracht, wobei der Hebel 21 eine Kraft F auf die
Verlängerung 20 ausübt, so verbleibt der Steuerhebel
4 ebenfalls in seiner Ausgangslage. Das Verharren
des Steuerhebels 4 in seiner Ausgangslage bewirkt
dabei, dass bei einem Betätigen des Betätigungshe-
bels 2 der Kupplungshebel 3 in der Steuerkurve 11
des Steuerhebels 4 geführt wird und somit der Kupp-
lungshebel 3 außer Eingriff mit dem Auslösehebel 6
gelangt. Somit ist das Schloss 1 mittels des Hebels
21 verriegelbar, wie dies in Fig. 1 beispielhaft darge-
stellt ist.

[0055] Wie deutlich in dem Ausführungsbeispiel zu
erkennen, werden eine Vielzahl von Vorteilen durch
das Ausführungsbeispiel erzielt, wobei lediglich ein
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geringstmöglicher Platzbedarf erforderlich ist, wobei
ein Höchstmaß an Sicherheit durch den Aufbau ins-
besondere das Einbringen einer Steuerkurve 11 in
den Steuerhebel 4 erzielbar ist.

[0056] Wie vorstehend erläutert kann mittels der Be-
tätigung es Bowdenzugs 7 eine Kraft in den Betäti-
gungshebel 2 eingeleitet, wodurch der Betätigungs-
hebel 2 verschwenkbar ist. Der Bowdenzug 7 kann
in einem Gehäuse 22 der Funktionseinheit 8 aufge-
nommen sein und ist an ein Betätigungsmittel 23, bei-
spielsweise an einen Türinnen- oder außengriff, an-
schließbar. Durch ein Betätigen des Betätigungsmit-
tels 23 ist dann eine Kraft auf die Funktionseinheit 8
übertragbar.

[0057] Bei einem üblichen Betätigen, das heißt oh-
ne ein wirken des Massenträgheitselements 5, wird
durch ein Betätigen des Bowdenzugs 7 eine Kraft auf
den Auslösehebel 6 übertragen und der Auslösehe-
bel 6 in Richtung des Pfeils P3 verschwenkt. Die Kraft
kann dabei auf den weiteren Teil des Bowdenzugs
7‘ übertragen werden. Der weitere Teil des Bowden-
zugs 7‘ ist wiederum mit einem Schloss 24 verbun-
den, so dass durch ein Betätigen des Bowdenzugs
und der Funktionseinheit 8 das Schloss 24 entsperr-
bar ist.

[0058] Die Betätigungskette der Schließeinrichtung
1 umfasst somit das Betätigungsmittel 23, die Funk-
tionseinheit 8, den Bowdenzug 7, 7‘ und das Schloss
24. Im Falle einer übermäßigen Beschleunigung des
Bowdenzugs 7, 7‘ sperrt die Funktionseinheit 8 die
Übertragung der Kraft und verhindert somit ein unge-
wolltes Öffnen des Schlosses 24, bzw. des Gesper-
res im Schloss 24.

Bezugszeichenliste

1 Schloss
2 Betätigungshebel
3 Kupplungshebel
4 Steuerhebel
5 Massenträgheitshebel
6 Auslösehebel
7, 7‘ Bowdenzug
8 Funktionseinheit
9 Achse
10 Zapfen
11 Steuerkurve
12 Federelement
13 Führungszapfen
14 Steuerkurve
15 Achse
16 radiales Ende
17 Anschlagkante
18 Auslösearm
19 Öffnung
20 Eingriffsmittel, Verlänge-

rung

21 Hebel
22 Gehäuse
23 Betätigungshebel
24 Schloss
P1, P2, P3, P4 Pfeil
F Kraft
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Patentansprüche

1.   Schließeinrichtung (1) für ein Kraftfahrzeug mit
einem Betätigungsmittel (23), einem Schloss (1) mit
einem Gesperre, aufweisend eine Drehfalle und min-
destens eine Sperrklinke, wobei das Betätigungsmit-
tel (23) und das Schloss mit einem Bowdenzug ver-
bindbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass der
Bowdenzug (23) ein Mittel zum aktiven Sperren (8)
eines mittels des Bowdenzugs (7, 7‘) übertragenen
Kraft aufweist.

2.     Schließeinrichtung (1) nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch einen Auslösehebel (6), einen
Betätigungshebel (2) und einen Kupplungshebel (3),
wobei der Auslösehebel (6) mittels des Kupplungshe-
bels (3) mit dem Betätigungshebel (2) kuppelbar ist
und der Kupplungshebel (3) mittels einer Steuerkur-
ve (11) führbar ist.

3.   Schließeinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kupplungshebel (3) schwenkbar im Betätigungshe-
bel (2) gelagert ist.

4.   Schließeinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kupplungshebel (3) mittels eines Steuerhebels (4)
führbar ist.

5.   Schließeinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steuerhebel (4) zumindest mit dem Betätigungshebel
(2) insbesondere einem Außenbetätigungshebel, in
einer gemeinsamen Achse (9) gelagert ist.

6.   Schließeinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steuerhebel (4) mit einem Massenträgheitshebel (5)
zusammenwirkt.

7.   Schließeinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steuerhebel (4) in einer Steuerkontur (14) des Mas-
senträgheitshebels (5) führbar ist.

8.   Schließeinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steuerhebel (4) ein Eingriffsmittel (20), insbesondere
eine Verlängerung (20) aufweist, wobei bei einer Be-
tätigung des Eingriffsmittels (20) der Kupplungshebel
(3) außer Eingriff mit dem Auslösehebel (6) bringbar
ist.

9.     Schließeinrichtung (1) nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Eingriffsmittel (20)
elektrisch betätigbar ist.

10.   Schließeinrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-

dest eine Teil des Kupplungshebels (3) in eine Öff-
nung (19) des Betätigungshebels (2) hineinragt und
in der Öffnung (19) führbar ist.

11.     Schließeinrichtung (1) für ein Kraftfahrzeug
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Betätigungshebel (2), der
Steuerhebel (4) und der Auslösehebel (6) auf einer
gemeinsamen Achse (9) und/oder Führung gelagert
sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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